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Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 15. Dezember 2016 mit folgenden Geschäften 

befasst: 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 6. Oktober 2016 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 

 

2. Botschaft Budget 2017 / GPK-Bericht der Stadt Chur 

Teuerungsausgleich für das Jahr 2017 / Stellungnahme zu den Änderungsanträgen 

der GPK zum Budget 2017 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1. Das Budget für das Jahr 2017 mit Aufwendungen von Fr. 243'371'900.-- und Erträgen 

von Fr. 249'020'600.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von 

Fr. 5'648'700.-- wird genehmigt (einstimmig). 

2 Der Steuerfuss für das Jahr 2017 beträgt 88 % der einfachen Kantonssteuer (11 Ja- 

zu 9 Nein-Stimmen). 

3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2017 betragen Fr. 30'060'000.-- (einstimmig). 

4. Der Stellenplan für das Jahr 2017 beträgt 64'950 Soll-Stellenprozente (ohne die Ge-

werbliche Berufsschule Chur (GBC) und die Informatik; einstimmig). 

5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2017 beträgt unverändert Fr. 90.--

(einstimmig). 
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3. Aufgaben- und Leistungsüberprüfung: 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

3.1 Aufgaben- und Leistungsüberprüfung ALÜ 2.1; Bericht der Vorberatungskom-
mission 

 
Der Antrag der Vorberatungskommission, folgende Aufträge an den Stadtrat zu über-

weisen, wird einstimmig beschlossen: 

1. Delegation der Schulsozialarbeit sowie der Kindertagesstätten an die Stadtschule 

2. Aufgabenklärung Finanzkontrolle bezüglich Kontrolle und Beratung 

3. Unterhalt und Betrieb der städtischen Gebäude inkl. Reinigung 

4. Reduktion Verwaltungsräte in von Stadtverwaltung ausgelagerten Betrieben 

5. Reduktion Beiträge an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 

6. Einführung Lohnsummenbudget 

7. Interpretation zum städtischen Gesetz über die Förderung der Wirtschaft 

 

8. Der Auftrag der GPK, vom Gemeinderat überwiesen am 20. Dezember 2012, be-

treffend Reduktion des finanzwirksamen Aufwands, Stand Voranschlag 2013, wäh-

rend der laufenden Legislatur um mindestens 5 %, wird einstimmig als erledigt ab-

geschrieben. 

9. Die Vorberatungskommission ALÜ 2.1 wird entlastet und gleichzeitig aufgelöst 

(einstimmig).  

 

3.2 Botschaft Aufgaben- und Leistungsüberprüfung ALÜ 2.0; Schlussbericht 

 
1. Vom Schlussbericht zur Aufgaben- und Leistungsüberprüfung ALÜ 2.0 wird Kennt-

nis genommen. 

2. Der Auftrag der GPK, vom Gemeinderat überwiesen am 20. Dezember 2012, be-

treffend Reduktion des finanzwirksamen Aufwands, Stand Voranschlag 2013, wäh-

rend der laufenden Legislatur um mindestens 5 %, wird einstimmig als erledigt ab-

geschrieben. 
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4. IBC Energie Wasser Chur; Budget 2017 (Kenntnisnahme) 

 

Vom Budget 2017 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen. 

 

 

5. Botschaft Verlängerung der Konzession der Stadt Chur an die IBC Energie Wasser 

Chur 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1. Die Konzession, die am 31. Dezember 2016 endet, wird unverändert, jedoch unter dem 

Vorbehalt gemäss Ziffer 3 nachfolgend, für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. De-

zember 2021 verlängert. 

2. Die Konzession der Stadt Chur an die IBC Energie Wasser Chur (IBC), gültig ab 1. Ja-

nuar 2017 bis 31. Dezember 2021, wird gestützt auf Art. 14 Abs. 1 IBC-Gesetz (RB 

811), jedoch unter dem Vorbehalt gemäss Ziffer 3 nachfolgend, erteilt. 

3. Voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 wird dem Gemeinderat eine neue Konzessi-

on zur Genehmigung vorgelegt. Diese Konzession soll rückwirkend auf den 1. Januar 

2017 in Kraft treten.  

 

 

6. Botschaft Verordnung des Gemeinderats vom 29. April 2004 (RB 205) betreffend 

Stadtratslöhne; Aufhebung 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1. Der Gemeinderatsbeschluss vom 29. April 2004 "Gehälter der Mitglieder des Stadtra-

tes" (RB 205) wird aufgehoben. 

2. Das Ruhegehalt des Stadtrates wird per 1. Januar 2017 gesenkt; für bisher erworbene 

Beitragsjahre (Legislatur 2013 - 2016) gilt die bisherige Ruhegehaltsregelung. 
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7. Auftrag FDP-Fraktion betreffend Bautätigkeiten der Stadt Chur 

 

Der Auftrag wird einstimmig überwiesen. 

 

 

8. Petitionen des Jugendparlaments Stadt Chur gemäss Art. 64 Geschäftsordnung 

 

Die Petition betreffend Vergärungsanlage für die Region Chur wird mit 17 zu 1 Stimme bei 

1 Enthaltung an den Stadtrat überwiesen. 

 

Von folgenden Petitionen des Jugendparlaments wird Kenntnis genommen: 

 

- Fahrradausleihe 

- Energiekonzept der Stadt Chur 

- Energierichtplan 

 

 

9. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 

 

Die Fragen der SP-Fraktion betreffend Gestaltungsbeirat für die Stadt Chur werden durch 

Stadtrat Tom Leibundgut beantwortet. 

 

Die Fragen der SP-Fraktion betreffend Abstimmungskampagne Olympia werden durch 

Stadtpräsident Urs Marti beantwortet. 

 

 
 
10. Neue Vorstösse 

 

 Auftrag Jean-Pierre Menge und Mitunterzeichnende betreffend Installation einer elektro-

nischen Abstimmungsanlage im Gemeinderat 

 Auftrag BDP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Einführung von zweisprachi-

gen Klassen Deutsch/Englisch an der Stadtschule Chur 

 Auftrag Martha Widmer-Spreiter und Mitunterzeichnende betreffend Sauberes Wasser 

nicht nur für uns!  
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 Auftrag BDP-Fraktion und Mitunterzeichnende zu "OLYMPIA JA in Chur" 

 Interpellation SP-Fraktion betreffend behindertengerechter, barrierefreier Zugang zum 

Churer Stadthaus 

 
 Der Wortlaut der neu eingegangenen Vorstösse kann auf www.chur.ch unter Politik & Ver-

waltung -> Gemeinderat -> Geschäfte eingesehen werden.  
 
 
Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
 
Referendum  
 
Gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a Stadtverfassung kann gegen den Beschluss Nr. 2, Budget und 
Festsetzung Steuerfuss, innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung das fakultative Referendum 
ergriffen werden. Die Unterschriftenlisten zum Referendum dürfen nur ein Gesetz oder einen 
Beschluss zum Gegenstand haben (Art. 79 Abs. 2 GPR, BR 150.100). 
 
 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei  

 


